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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

im Folgenden finden Sie unsere Einwendungen gegen den geplanten Steinbruch 

am Rauhenberg bei Wiesent . 

 

Als Bürgerinitiative vertreten wir die Interessen mehrere r hundert  Mitbürger  vor 

Ort und der 11.275 Unterzeichner der Unterschriften liste zum Erhalt des 

Thiergartens als kulturhistorisches Erbe und Nature nsemble  aus dem Jahre 

1813 . 

 

Wir bitten Sie  deshalb , unser e vorgetragenen Einsprüche in gebü hrende m Maße 

zu würdigen . 

 

Mit freundlichen Grü ßen 

 

 

Paul Wiethaler      Thomas Herbrig  

Sprecher BI -Thiergarten    Sprecher BI -Thiergarten   
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Themenbereich 1 
 

 

Öffentliches Interesse,  

Nutzen und Folgen  
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Allgemeines öffentliches Interesse  

 

Das allgemeine öffentliche Interesse für den Erhalt des Landschaftsschutz -

gebiets Fürstlicher Thiergarten und damit gegen die Errichtung  eines 

Steinbruchs in diesem Gebiet wurde mi t der Unterschriftensammlung der 

Bürgerinitiative Schutz unseres einmaligen Thiergartens zwischen 

Walhalla und Nepal - Himalaya - Pavillon  in Stadt und Landkreis Regensburg 

mehr als hinreichend dokumentiert.  

 

11.275 Bürger  haben mit folgendem Wortlaut per Unterschrift ihr allgemeines 

öffentliches Interesse zum Thema Erhalt des Thiergartens bekundet .. .  

 

ĂWir sagen ja zum Erhalt des im Jahre 1813 angelegten Thierparks in seiner 

Ruhe, seiner gegenwärtigen Beschaffenheit und imposanten Größe von 2.800 ha 

und 32 km Umfang. Der Thiergarten ist einzigartig in Deutschlands  

gewachsener Kulturlandschaft, einzigarti g in seinem Natur -  und Erholungsraum 

und absolut schützenswert. Wir fordern einen erhöhten Schutz  unseres 

wertvollen Naherholungsgebietes Thiergarten, eingebettet zwischen den Orten 

Sulzbach, Altenthann, Frauenzell, Wiesent und Bach. Unser aller Lebensqual ität 

steht wesentlich  höher  als privatwirtschaftliche Einzelinteressen.  Wir sagen ganz 

klar Nein  zu einem Steinbruch im Landschaftsschutzgebiet.ñ 

 

Dem gegenüber steht die Behauptung des Antragstellers, dass ein allgemeines 

öffentliches Interesse für den Granitabbau bestehe. Tatsächlich entbehrt diese 

Behauptung jeglicher Grundlage. Sie ist rein privatwirtschaftlich motiviert durch 

die Einzelinteresse n des  Antragsteller s Herrn Robert Fahrner und dem Gestatter 

und Eigentümer des Thiergarten Herrn Al bert Fürst von Thurn und Taxis.  

 

Im  Themenbereich  2 -  W irtschaftlich keit  finden  Sie genauere Informationen 

zu diesem Sachverhalt.  

 

Wir stellen somit fest, dass für das Vorhaben im Thiergarten , einen Steinbruch 

zu errichten, nur zwei  private Einzelinteressen stehen.  Wir stellen weiter fest, 

dass das allgemeine öffentliche Interesse, wie oben dokumentiert, dieses 

Vorhaben in seiner Gänze ablehnt . 
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Die vo m Antragsteller vorgetragene n Gründe für das allgemeine öffentliche 

Interesse, das s die Region noch einen Steinbruch brauche, greifen nicht.  

 

Es gab, gibt und wird nie einen Engpaß  für  Granit im Regensburger Raum geben. 

Die bereits jetzt reichlich ausgewie senen Vorrangflächen im nahen Vorwald von 

ca. 1.000 Hektar  und über 700 Hektar  Vorbehaltsflächen beweisen diesen 

Sachverhalt. Lesen Sie hierzu bitte die entsprechenden Veröffentlichungen im 

Internet.  

 

Dass hier im Antrag auf befristete Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet 

vom Anwalt des Antragstellers ein öffentliches Interesse hergeleitet wird , grenzt 

an eine Ignoranz des von uns tatsächlich festgestellten öffentlichen Interesses 

an der Erhaltung des Thiergartens für uns und unsere Kindeskin der.  

 

Wir beantragen deshalb, diesen Sachverhalt nun im Genehmigungsverfahren 

entsprechend zu würdigen.  
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Ökonomischer Nutzen  

  

¶ Das Vorhaben hat keinerlei gemein wirtschaftlich e Bedeutung  

¶ Es dient nur  Einzelinteressen zweier Privatparteien  

¶ Es entstehen  dadurch keine neuen  Arbeitsplätze  

¶ Es dient keinem Allgemeinzweck  

 

 

Ökologische und gesellschaftliche Folgen  

 

¶ Das Vorhaben  erfordert d ie Rodung  von über 1 3 Hektar Wald  

¶ Dies sind über 130.000 m 2 wertvoller Zukunftswald  

¶ Das Vorhaben würde die Flora und Fauna im Abbaugebiet zerstören  

¶ Granit dient in gro ßen Mengen als versiegelnder Bodendecker in Gärten  

¶ Diese Verwendung ist bereits jetzt teilweise gesetzlich verboten  

¶ Ein Steinbruch w ürde die Gesundheit der Anwohner bedrohen  

¶ Ein Steinbruch wäre für den Nepal Himalaya Parks existenzbedrohend  

¶ Die Eintrittsgelder des Parks fördern weltweite Hilfsprojekte  

¶ Der finanzielle Nutzen weniger gefährdet somit die Gesundheit und das 

Wohlbefinden vieler . 
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Themenbereich 2 
 

 

Wirtschaftlich keit  
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Wirtschaftliche Betrachtung des Vorhabens  

 

Allein d ie drei großen  schon vorhandenen  Granitsteinbrüche in Nittenau, Roding 

und Stein ach  produzierten bereits jetzt insgesamt mindestens sechs Millionen 

Tonnen pro Jahr.  

 

Der Antragsteller plant den Abbau von jährlich 200.000 Tonnen Granit. Dies 

wären nur etwa s mehr als  3 Prozent der bereits jetzt abgebauten Menge.  Der 

Beitrag für die Rohstoffversorgung  wäre also verschwindend gering.  

 

Die Vorbehaltsflächen der vorhandenen Steinbrüche sichern den Bedarf auf 

Jahrzehnte hinaus. Es gibt somit bei Granit defini tiv keinen Mat erialnotstand und 

folglich auch keinen aktuellen Handlungsbedarf . Im Gegenteil, es herrscht ein 

Überangebot vor.  

 

Es gibt somit weder bezüglich der Abbaum enge noch der Versorgungs -sicher heit 

eine Notwendigkeit für das Vorhaben.  Es ist deshalb aus unserer Sicht 

gesamt wirtschaftlich schlicht überflüssig.  

 

Auch d as Argument der kürzeren Transportwege greift bei einer genaueren 

Betrachtung nicht . Der Markt regelt das Angebot, die Nachfrage und somit den 

Preis.  Es kann nicht davon ausgegange n werden, dass die Abbaumenge auf 

kurzem Wege nur nach Regensburg geliefert würde.  

 

Der Antragsteller muss im Gegensatz zu den Mitbewerbern für jede Tonne Granit 

einen erheblichen Obolus  als Gewinnbeteiligung an Albert Fürst von Thurn und 

Taxis, den Gestatter und Eigentümer des geplanten Abbaugebietes, zahlen.  

 

Dieser Fakt hebt den Preis seines Produktes und macht das Material nur für seine 

eigenen Baustellen, die sich in ganz Bayern befi nden, wirtschaftlich.  

 

Dies e eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten führen wiederum  zu teils s ehr 

weiten Transportwegen bis nach  München und weiter.  
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Neben den weiten Transportwegen kommt gemäß  den Vorgaben des ROV 

folgender Faktor hinzu ... dort ist eindeu tig festgelegt, dass im geplanten 

Abbaugebiet kein ortsfremdes Material abgelagert werden darf.  

 

Im Umkehrschluß  ergibt sich  für den Antragsteller  daraus  automatisch das 

Problem , dass 50 Prozent aller Fahrten somit völlig unwirtschaftliche Leerfahrten 

wären.  

 

Für die Mitbewerber gilt  dieser wirtschaftliche Nachteil nicht, da sie den Granit 

nach Regensburg und Umgebung liefern und nicht recycelbares Material und 

unbelasteten Aushub  direkt von den Baustellen  wieder mit  in die  Steinbrüche 

zur Deponie bringen. Außerdem werden Sand und Kies  aus dem Donautal  für die 

Betonmischwerke i m  Bayerischen Wald  von mehreren 100.000 Tonnen aus 

Ermangelung eines regionalen Kiesvorkommens auf der Rückfahrt geliefert.  

 

Aufgru nd dieser Tatsachen  und unter Berücksichtigung der Auflagen des ROV 

fällt die gesamte CO2 -  Bilanz negativ  aus.  Ein  volkswirtschaftlicher Nutzen für 

die Allgemeinheit ist nicht zu erkennen und entfällt somit als Argument.  
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Die Problematik der  Haldenwirtschaft  

 

In sgesamt würden bei dem Vorhaben 385.000 m³ , also ca. 1.000.000 Tonnen 

unbrauchbarer Abraum an fallen.  Das sind 20 % des geplanten Fördervolumens 

von ca. 5.000.00 0 Tonnen.  

 

Der Grund für diese gigantische Menge an Abraum ist, dass das eigentliche 

Material, der Granit, erst in mehreren Metern Tiefe zu Tage tritt und von 

oberflächlichem Material bedeckt ist, das zuvor abgetragen werden muss.  

 

Um diesen extremen Abraummassen eine noch halbwegs sinnvolle Bedeutung 

zu verleihen , soll ein Tei l der  Halden als Schutzwälle mit zweifelhaftem Nutzen  

dienen . Fakt ist, dass diese die Umgebung auch nicht vor Lärm und Staub 

schützen  würden . 

 

Vielmehr würden durch das permanent notwendige Umschichten der Abraum -

halden innerhalb des geplanten Abbaugebietes w eitere Emissionen entstehen . 
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Der Weg des Granits  in die Gärten des Grauens  
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Weiterführende Links  

 

https://www.nabu.de/umwelt -und - ressourcen/oekologisch - leben/balkon -und -

garten/trends -service/trends/23829.html  

https://www.garten - landschaft.de/gaerten -des -grauens/  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/trends/23829.html
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/trends-service/trends/23829.html
https://www.garten-landschaft.de/gaerten-des-grauens/
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Themenbereich 3 

 

Lage des Vorhabens im 

Wassereinzugsgebiet  
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Dem Landratsamt Regensburg liegt der Antrag der Gemeinde Wiesent zur 

Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes Ammerlohe  vor.  
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Nach der erfolgten Genehmigung der Neufestsetzung würde sich der geplante 

Steinbruch direkt im Wassereinzugsgebiet W IIIB befinden.  
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Für ein Wassereinzugsgebiet der Kategorie W IIIB gelten folgende eindeutige 

Verbote, Beschränkungen und Handlungspflichten :  
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Aus diesen Fakten ergibt sich nach unserem Verständnis in 

der Folge  ein komplettes Verbot eines Steinbruchs  

im betreffenden Wassereinzugsg ebiet.  
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Eingang zum Thiergarten  bei Ettersdorf  
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Themenbereich 4 

 

Einflu ss des Vorhabens auf das 

Grund -  und Trinkwasser  
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Die folgenden Angaben zum strukturellen Aufbau des betroffenen Gebiets 

wurden der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg   

(2019_09_18_StN_WWA.pdf ) entnommen.  
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Gemäß  der beantragten Erweiterung und Neufestsetzung des Wassereinzugs -

gebiet W IIIB würde sich d as geplante Vorhaben  direkt i n selbigen  befinden . 

 

 

 

Die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Regensburg belegt eindeutig, 

dass  es aufgrund von vorhandenen Spa lten und Klüften und hydraulischen 

Verbindungen im betreffenden Gestein jederzeit zu Durchsickerungen bis in 

den Grundwasserbereich  kommen kann.  
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I n den Gutachten des Antragstellers finden sich dazu ebenfalls eindeutige 

Aussagen.  

 

 

 

 

Betreffendes Gutachten:  

Ordner: Unterlagen 2020 -11 -24  

Ordner: 05 Einleit -Monitoring Konzept  Grubenwasser  

Datei: Anlage 5_Einleit -  und Monitoringkonzept_Rauhenberg_21102020.pdf  

 

Diese Aussagen belegen einwandfrei, dass  é  

¶ Oberflächenwasser durch die  Zusatzz one dem tieferl iegenden Kluft 

Grundwasser  zuflie ßen kann.  

¶ kontaminiertes Wasser über vorhandene Kluften hinweg in das 

Grundwasser  gelangen kann . 

 

 

Es wird eine Abbautiefe von 40 Meter angestrebt. Die Abbausole würde sich 

somit immer mehr dem Grundwasserbereich annähern.   
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Bereits die folgende Aussage in der Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes 

Regensburg ( 2019_09_18_StN_WWA.pdf )  zeigt klar an, dass  die Besorgnis einer 

Einbringung von wassergefährdenden Stoffen besteht.  

 

 

 

 

Aus diesen Aus sagen und den Vorgaben für ein Wassereinzugsgebiet der 

Kategorie W IIIB  ergeben sich folgende Tatsachen é 

 

¶ Keine Maßnahme kann das Durchsickern  in tiefere 

Gesteinsschichten komplett unterbinden.  

¶ Die direkte Folge wäre eine Kontaminierung des Grund -  und 

Trinkwassers der Gemeinde Wiesent.  

¶ Aufgrund  der gro ßen Betriebsfläche ist mit dem Durchsickern  von 

wassergebundenen Schadstoffen in das Grundwasser zu rechnen.  

¶ Ursachen können Sprengstoffrückstände, verdrecktes Tagwasser, 

Maschinenöl und andere betriebsbedingte Schadstoffe sein.  

¶ Davon unabhängig sind jegliche Baumaßnahmen in einem 

Wassereinzugsgebiet der Kategorie W IIIB generell verboten.  

 

Ein Durchsickern  kann realistisch gesehen in  

der Praxis  nicht verhindert werden.  

 

Wir beantragen deshalb eine Neubewertung des geplanten Steinbruches im 

Einzugsbereich des Wasserschutzgebietes III b, sobald dieses rechtskräftig 

ausgewiesen ist.  
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Fingerhutwiese am Rauhenberg  

 

 

 

Wald wander weg beim geplanten Abbaugebiet  
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Themenbereich 5 
 

 

Kontamination des Baches 

Augraben mit einhergehender 

Gefährdung der Gesundheit  
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Ableitung des kontaminierten Abwassers  

 

Der gesamte Abfluss des anfallenden Dreck wassers soll über den Augraben 

erfolgen.  Der Augraben flie ßt in seinem Verlauf durch Ettersdorf und Wiesent.  
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Gefährdung der Gesundheit  

 

Sowohl in Ettersdorf als auch Wiesent flie ßt der Augraben direkt am  

Kinderspielpl atz in Ettersdorf  bzw. dem Spielplatz der Volksschule Wörth -

Wiesent vorbei. Viele Kinder spielen des halb direkt am oder im Augraben !!!  

 

Folgende Aufnahmen zeigen exakt diese Situation . Der Augraben gilt bei den 

Kindern als sehr beliebter Ort zum Spielen.  Viele Eltern besuchen auch von  

auswärts den 1979 ausgezeichneten Abenteuerspielplatz mit ihren Kindern.  

 

      

 

Die Ab leitung von kontaminiertem Oberflächenwasser  aus dem Abbaugebiet  

über diesen Bach bedeutet eine reale Gefahr für die Gesundheit der Anwohner ,  

besonders  der Kinder.  Vor dem Hintergrund von gehäuften 

Starkregenereignissen bekommt das Thema eine sehr grosse  Bedeutung , die 

unkalkulierbar wäre . 

 

Eine rein optische Klärung von Schwebstoffen über ein Absetzbecken ist nicht 

zielführend.  Auch das angestrebte Monitoring ï Konzept wäre irreführend, weil 

die Schadstoffe nicht entfernt werden, sondern nur verdünnt.  

 

Bei  einem  Ausfall der Pumpen und bei Starkregen würde der gesamte  Dreck 

geballt in den Augraben gespült werden und den Bach langsam , aber sicher 

vergiften.  
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Blick auf Ettersdorf und den Rauhenberg é das geplante Abbaugebiet  
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Themenbereich 6 
 

 

Rechtliche Grundlagen  
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Rechtliche Grundlagen  

 

In der Stellungnahme des Landratsamtes / Abteilung Natur -  und Umweltschutz 

wird bereits eindeutig darauf hingewiesen, dass das gesamte Vorhaben der 

Schutzordnung des LSG widerspricht .  
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Bundesnaturschutzgesetz § 26  

Landschaftsschutzgebiete  

 

(1) Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in   

denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist  

 

1.  zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung d er Leistungs -  und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des 

Schutzes von Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild 

lebender Tier -  und Pflanzenarten,  

 

2.  wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit  oder der  besonderen 

kulturhistorischen Bedeutung  der Landschaft oder  

 

3.  wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung.  

 

(2) In einem Landschaftsschutzgebiet sind unter besonderer Beachtung des § 5 

Absatz 1 und n ach Maßgabe näherer Bestimmungen alle Handlungen verboten, 

die den Charakter des Gebiets verändern oder dem besonderen Schutzzweck 

zuwiderlaufen .  

 

Unserem Verständnis nach  enthält diese gesetzliche  Vorgabe keinen Passus, der 

eine n Ermessensspielraum hinsic htlich einer  gewerblichen Nutzung eines  

Landschaftsschutzgebietes bietet .  

 

Insofern ist für uns nicht verständlich,  auf welchen rechtlichen Grundlagen  das 

Vorhaben  insgesamt tragbar sein soll.  Wir bitten deshalb um eine genauere 

Definition, worauf sich diese Aussage st üt zt.  

 

Der als abmildernd vorgeschlagene  Aspekt einer Rekultivierung würde für eine 

Bewertung aus unserer Sicht überhaupt erst dann zum Tragen kommen, wenn 

das betreffende  Gebiet den Status eines Landschaftsschutzgebietes nicht  mehr 

hätte .  
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Der Antragsteller vers ucht  diese Statusänderung durch die Beantragung ein er 

vorübergehenden Befreiung  des  geplante n Abbaugebiet es von den Vorgaben der 

Landschaftsschutzgebietsverordnung zu erreichen.  

 

Eine vorübergehende B efreiung wäre  unserer Meinung nach aus 

f olgenden Gründen gesetzeswidrig:  

 

¶ Das L andschaftsbild wü rd e dauerhaft und nachhaltig verändert und 

bleibend beschädigt. Das vorherrschende Landschaftsbild ist jetzt der 

Wald ohne unnatürliche Trichtersteinbrüche .  

 

¶ Der geplante Steinbruch wäre bereits nach wenigen Metern Richtung 

Norden auf dem Wanderweg zur Schopf lohe wegen des ansteigenden 

Weges einsehbar. Außerdem wäre er von vielen etwas höher gelegenen 

Bereichen im Thiergarten sichtbar.  

 

¶ Der geplante Steinbruch würde auch von den vielen Kleinflugzeugen  

aus gesehen und das Satellitenbild würde  die große Wunde i m Wald 

dauerhaft sichtbar machen.  

 

¶ Die besonders zu schützenden Ausgleichs -  und Ruhebereiche für die 

Naherholung würden in diesem Bereich zerstört.  

 

¶ Die ökologische und ästhetische Wirksamkeit der Hochebene an der 

Donaurandspalte wäre verändert.  

 

¶ Der Naturgenuss wäre mit all  dem zu erwartenden Staub, Lärm, Müll  

und Dreck im Wald  nicht mehr gegeben . 

 

¶ Der Zugang zur freien Natur wäre wegen der geplanten Einzäunungen 

versperrt und eine neue Unfallgefahr durch Absturzkanten geschaffen.  

 

¶ Der allseits belieb te Kurzwanderweg ĂAlte Rauh enberg  -  Straße ñ w¿rde 

für immer verschwinden.  

 

¶ Die Zuwegung geplante r Steinbruch ï R 42 wäre für Erholungssuchende 

aufgrund  der vielen LKW und der Unübersichtlichkeit der Strecke  eine 

ständige Unfallg efahr . 
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¶ Das zusammenhängende Waldgebiet wä re Ăwie ein Kuchen ñ 

angeschnitten und nicht mehr für die Erholung geeignet.  Im Norden die 

öffentliche Zufahrt, im Westen die große Forststraße, im Osten die 

Kreisstraße R 42 und im Süden die Ortschaften und die Autobahn A3.  

 

 

 

 

¶ Die direkt betroffene rote Fläche plus die angrenzenden verstaubten und 

verlärmten Straßenbereiche machen vorsichtig geschätzt bereits 1,5 km² 

und somit  ca. 5% des um zäunten  Thiergartens aus.  

 

¶ Dies stellt einen erheblichen Eingriff in die Qualität des Erholungswertes 

des gesamten Waldgebietes dar.  

 

¶ Der gültige Regionalplan sieht jedoch ausdrücklich das gesamte 

zusammenhängende Waldgebiet im Forstmühler Forst als Ruhe -  und 

Erholungsbereich für die Be völkerung vor.  
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¶ Die Menge an möglichem Abbaumaterial und die Erfahrungen bei 

anderen Steinbrüchen zeigen, dass von einer Beendigung des Vorhabens 

nach Ablauf der aktuell beantragten Laufzeit realistisch gesehen nicht 

ausgegangen werden kann.  

 

Aus diesen Gründen wäre eine dauerhafte Herausnahme die ehrliche Variante , 

da das Plangebiet den Status Quo eines Waldes nicht mehr bekommen könnte , 

unabhängig davon,  welche Abbauzeiten im Raum stehen.  

 

Auch Rekultivierungen sind Veränderungen, die den Charakt er des Gebietes 

verändern und neu definieren würden  é und dies erst in einem nicht absehbaren 

Zeitraum . So oder so widerspricht das Vorhaben der gültigen Verordnung über 

Landschafsschutzgebiete von 1989.  

 

Genauere Infos, die diese Abschätzung untermauern, sind  im Themen bereich  

Beantragte Gesamtlaufzeit  aufgeführt .  
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Themenbereich 7 
 

 

Kulturhistorische Bedeutung  

des Thiergartens  
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Kulturhistorische Bedeutung  

 

Wir weisen an dieser Stelle nochmals eindringlich auf die kulturhistorische 

Bedeutung des ĂF¿rstlichen Thiergartensñ im Landschaftsschutzgebiet 

Forstmühler Forst hin.  

 

Der ĂF¿rstliche Thiergartenñ wurde 1813 von den F¿rsten derer von Thurn und 

Taxis als Jagdwald eingezäunt. Seit dieser Zeit hat hier nur Forstwirts chaft und 

Jagdausübung stattgefunden.  

 

Es gibt dort keine Gebäude außer den historischen Jagdhäusern Aschenbrenner 

Marter, Steinbuckl und Scherbatzen.  

 

 

 

Dies ist ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal  des Thiergartens é ein 

über 200 Jahre  gewachsenes  Kultur -  und Naturerbe zugleich.  

 

Wir alle sollten diesen Wert zu schätzen wissen und deshalb gehört dieses Erbe  

wie die Regensburger Altstadt mit Stadtamhof  unter Ensembleschutz gestellt , 

damit es auch unsere Kinder und Kindeskinder noch so gen ießen können wie wir 
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jetzt.  Und deshalb beantragen  wir im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

den Ensembleschutz  für den Thiergarten mit seiner Umzäunung.  

 

I m Weiteren berufen wir  uns auf d ie Bayerische Verfassung § 141 und den jedem 

Bürger zugesicherten Schutz unsere r natürlichen Lebensgrundlagen  wie Wasser, 

Boden, Luft und den freien Zugang zu Wald, Flur und Bergweide.  

 

 

 

Der Ressource Wald kommt im 21. Jahrhundert eine  besondere Bedeutung zu. 

Er ist Sauerstoffproduzent, Luftr einiger, Wasserspeicher und Bodenstabilisator 

zug leich und muss geschont werden . Wir dürfen nicht dem Beispiel der 

Abholzung des brasilianischen Urwald es folgen . 
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Rauhenbergstrasse  mit Blick zum Totenkopf  

 

 

 

Ruhebereich im Nepal -Himalaya -Park  
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Themenbereich 8 
 

 

Waldbrandgefahr  
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Waldbrandgefahr  

 

Von de m  Vorhaben geht aus unserer Sicht aufgrund der besonderen Lage die  

gro ße Gefahr eines Waldbrandes aus. Ein Waldbrand  würde das Leben vieler 

Anwohner und der im betreffenden Waldg ebiet lebenden Tiere täglich über 

Jahrzehnte hinweg gefährden.  

 

Der folgende Artikel zeigt, wie schnell es in einem Steinbruch zu einem Brand 

kommen kann. In diesem Fall wurde der Brand durch ei ne Förderanlage 

verursacht. Bagger, LKW und andere technische Einrichtung oder brennbare 

Betriebsstoffe können ebenso die Ursache eines Brandes sein.  

 

Die Feuerwehr konnte in diesem Fall den Steinbruch gut erreichen und schnell 

eingreifen, was Schlimmeres verhindert hat.  

 

 

 

Wie würde sich die Situation bei einem identische n Brand im geplanten 

Steinbruch darstellen, der nicht gut und schnell erreichbar ist?  
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Die vor einiger Zeit im Thiergarten durchgeführt e Brandschutzübung kann aus 

unserer Sicht nicht als Referenz für einen realen Brand genutzt werden . Hier 

wurde von einem Szenario ausgegangen, bei dem der Brandherd sofort bemerkt 

und dann theoretisch gelöscht  wurde . 

 

Dieser Hinweis soll die Leistung unserer Feuerwehr in keiner Weise schmälern!  

 

Es ist uns sehr wichtig, dies ausdrücklich zu betonen und wir sind mehr als 

dankbar, dass  es Menschen gibt, die für die Brandbekämpfung ihr eigenes Leben 

riskieren, um das anderer zu retten.  

 

Wir befürchten jedoch, dass  sich die Situation bei einem realen Brand nicht 

kontrollieren lassen würde. Ursachen hierfür wären  aus unserer Sicht  fehlendes 

Löschwasser, d ie Grö ße und Ursache des Brandes und vor allem eine über 

längere Zeit unbemerkte  Ausbreitung . 

 

Besonders i n den Sommermonaten ist zu befürchten, dass das geplante 

Absetzbecken mit 100 m³ schnell austrockne n würde . Es kann somit absolut  

nicht sichergestellt werden, dass d ieses  als Quelle für Löschwasser vorgesehene 

Becken immer gut gefüllt wäre . Was dann?  Außer dem würde bei einem Brand 

das kontaminierte Dreckwasser weiträumig in den Wald verteilt.  

 

Die gesamte Situation ist aufgrund der über einen Kilometer tiefen Lage  des 

Vorhabens  inmitten eines ausgedehnten Waldgebiets ohne Zugang über eine 

richtige Stra ße, o hne Anschluß  an eine Wasser -  oder Stromversorgung  in keiner 

Weise mit einem üblichen Steinbruch , der über eine gute Verkehrs -  und 

Infrastruktur anbindung verfügt, vergleichbar.  

 

Aufgrund des Unterbodens aus Granit kann der Wald in diesem Gebiet zudem 

kaum W asser speichern und trocknet in den Sommermonaten extrem stark aus. 

Die Höhenlage und die damit einhergehenden  Winde begünstigen die 

Austrock nung des Bodens und Waldes und damit die Gefahr eines Brandes noch 

mehr.  
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Waldbrandgefahr durch den Steinbruchbetr ieb  

 

Auf  dem Betriebsgelände des geplanten Steinbruchs kann es durch viele 

Ursachen zu einem Brand kommen, der sich aufgrund der Lage inmitten eines 

schlecht zugänglichen Waldgebiets schnell zu einem Waldbrand ausbreiten 

würde  é 

 

¶ Brand und Funkenflug durch überhitzte Maschinen  (siehe Zeitungsartikel)  

¶ Weggeworfene Zigaretten , Dosen  oder Glasflaschen  

¶ Entzündliche Materialien  wie Maschinenöl, Treibstoff usw.  

¶ Funkenflug durch die Sprengungen  

¶ Unfall bei dem Transport von 14 Tonnen Sprengstoff alle 2 Wochen  

 

Im Gutachten Schalltechnisches Gutachten / hoock farny ingenieure  wird bereits 

darauf hingewiesen, dass  auf  dem  Betriebsgelände auch Dieselaggregate und 

Schwei ßapparate zum Einsatz kommen sollen. Für den Betrieb der Aggregate  

soll vermutlich Dieseltreibstoff vor Ort gelagert werden é dies sind weitere gro ße 

Gefahrenquellen für einen Waldbrand.  
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Infos zur Lage und Infrastruktur  

 

 

¶ Das Vorhaben  würde  einen Kilometer  tief mitten im Wald  liegen  

 

¶ Das Gebiet verfügt über keine Wasserversorgung  

 

¶ Es gibt keine Anbindung an das Stromnetz  

 

¶ Es existiert keine asphaltierte Zufahrt  

 

¶ Der geplante Transportweg ist  über einen Kilometer  lang  

 

¶ Es handelt sich um einen unbef estigten, hügeligen Waldweg  

 

¶ Durch  die geringe Breite kann dieser nur einspurig  befahren werden  

 

¶ Deshalb sind Parkbuchten für die LKW notwendig  

 

¶ 150 bis 200 LKW  sollen diesen Weg  täglich nutzen  
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Die folgenden Bilder zeigen den Waldweg  für den geplanten Transport  é 
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Waldbrand durch weggeworfene Gegenstände  

 

Jede weggeworfene Glasflasche, Glasscherbe, Folie, Feuerzeug oder Dose mit 

chemischen Abfällen kann zu einem Brandherd werden.  

 

Bereits eine einzige achtlos aus einem LKW geworfene Zigarette, 

Glasflasche oder Metalldose kann einen Waldbrand auslösen.  

 

 
 

 

Werden sich alle LKW -Fahrer und auch die Betriebsangehörige n an das geltende 

Rauchverbot in Wäldern halten und keine Gegenstände in den Wald werfen?  

 

Würde dies  im schlimm sten Fall  ñkurz vor Feierabendò passieren, wªre ein ¿ber 

lange Zeit unbemerkter und sich schnell ausbreitender Waldbrand die 

unweigerliche Folge.  Niemand würde das Feuer bemerken, bevor es sich nicht 

massiv ausgebreitet hat.  

 

Ein unbemerkt entstehender Waldbrand wäre die größte anzunehmende 

Katastrophe.  

 

Wie soll ein Brand gelöscht werden, der durch einen Unfall mit einem oder dem 

Zusammenprall von zwei LKW mitten im ausgetrockneten Wald entsteht?  

 


